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Freiburg
Am 1. April reichte P. Cwmzi (soz.) im Namen der-- sozialistischen

Fraktion im Freiburger Grossen Rat eine Motion zur Einführung des

integralen Frauenstimmrechts aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit
ein; sie liegt bei der Regierung zum Studium.

Am 10. Mai 1966 reichte Gartow MrcPe/ (konserv.), mitunterzeichnet
von 32 Grossräten aus seiner Partei, eine Motion für eine Verfassungs-
änderung ein, damit den Frauen die politischen Rechte in Ge-
wzemde- imd iGrcfeenange/egenbeiie« gewährt werden können. Der Grosse
Rat hat von seinem Initiativrecht bei Verfassungsänderungen Gebrauch

gemacht und die Motion mit überwältigendem Mehr angenommen. Eine

parlamentarische Kommission wurde mit dem Studium dieser Partial-
revision der Kantonsverfassung beauftragt. Eine Initiative für eine Ver-
fassungsänderung benötigt 6000 Unterschriften. Mit der Entgegennahme
dieser Motion übernimmt der Grosse Rat die Verantwortung für eine

speditive Erledigung.

Graubünden
Am 27. Mai 1966 wurde die Motion /Mrc&em (freisinnig) auf £nz-

/wPrang der Frzmen.s'iwzwz- wnd ÏLTzfe/recèir m ^zzge/egew-
6ez£en, die er am 27. November 1965 eingereicht hatte, vom Bündner
Grossen Rat mit 60 gegen 38 Stimmen erheblich erklärt. Es sei für die
älteste Demokratie der Welt beschämend, dass sie wegen Fehlens der

politischen Gleichberechtigung der Frau nicht einmal die Menschen-
rechtskonvention des Europarates unterschreiben könne, sagte der Mo-
tionär in seiner Begründung.

St. Gallen
Die Motion £///er (Landesring der Unabhängigen) zur Einführung

des S£»72ra- wnd PRafe/recPtes /wr 5c6M>ezzerz'«7zera zw ftawfowr- izwd Ge-
raemdezzMge/egew^eziera, am 16. November 1965 im Grossen Rat des Kan-
tons St. Gallen eingereicht, wurde in der Sitzung vom 11. Mai 1966 nach
einer regen Diskussion mit 52 gegen 72. Stimmen erheblich erklärt. Die
Regierung will später eine diesbezügliche Vorlage ausarbeiten.

Zürich
Der Eintretensbeschluss auf die erste Lesung der kantonalen Vor-

läge über die Einführung des Frauenstimmrechts in ÜMntows- wnd Ge-

raemdeange/egenèezten erfolgte mit 118 gegen 47 Stimmen in der Kan-
tonsratssitzung vom 23. Mai nach einer mehrstündigen Debatte. Bei

Verfassungsänderungen kann die zweite Lesung laut gesetzlicher Vor-
schrift frühestens nach zwei Monaten stattfinden und dürfte nach den

Sommerferien erfolgen. Erst dann kann das Datum der Volksabstimmung
angesetzt werden. Eine ausführliche Berichterstattung folgt in der nach-
sten Nummer der „Staatsbürgerin".

2


	Freiburg

